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Anlage 4

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen

(Das Formular ist von jedem Bieter und bei Bietergemeinschaften von jedem Mitglied der Bietergemein-

schaft auszufüllen. Im Fall der Eignungsleihe ist das Formular vom jeweiligen Eignungsverleiher, auf 

dessen Eignung sich der Bieter / die Bietergemeinschaft beruft, auszufüllen. Das Formular ist erforder-

lichenfalls zu vervielfältigen.)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

(Name des Bieters / des Mitglieds der Bietergemeinschaft / des Eignungsverleihers)

  Einzelbieter   Mitglied einer Bietergemeinschaft   Eignungsverleiher

1.	 Ich / Wir erkläre(n), dass

•	 keine Person, deren Verhalten1 meinem / unserem Unternehmen zuzurechnen ist, 

rechtskräftig verurteilt und gegen mein / unser Unternehmen keine Geldbuße nach § 

30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist 

wegen einer Straftat nach2 :

a. 	§ 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 

Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des  

Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

1 	Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn 

diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehört 

auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen 

in leitender Stellung.

 
2 	Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße stehen eine Verurteilung oder die Fest- 

setzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.
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b.	 § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme 

an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller 

Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu 

verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 

Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

c.	 § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 

Vermögenswerte),

d.	 § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den 

Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 

Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

e.	 § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen 

den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der 

Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

f.	 § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 

Verkehr), §§ 299a und 299b des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Beste-

chung im Gesundheitswesen),

g.	 § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträ-

gern),

h.	 den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), 

jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und 

internationale Bedienstete),

i.	 Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Beste-

chung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem 

Geschäftsverkehr) oder

j.	 den §§ 232, 232a Abs. 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuchs 

(Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeits-

kraft, Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung),

•	 	mein / unser Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, 

Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist und diesbezüg-

lich keine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung 

vorliegt bzw. mein / unser Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachge-

kommen ist, dass ich / wir mich / uns zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge 

zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen Säumnis- und Strafzuschläge verpflich-

tet habe(n).
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2.	 Ich / Wir erkläre(n), dass

•	 	das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nicht gegen geltende 

umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen – insbesondere auch nach 

dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz, dem Aufenthaltsgesetz, dem Mindestlohngesetz 

und dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz – verstoßen hat, 

•	 das Unternehmen nicht zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens 

kein Insolvenzverfahren und kein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet 

worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgelehnt 

worden ist, sich das Unternehmen nicht im Verfahren der Liquidation befindet und 

seine Tätigkeit auch nicht eingestellt hat, 

•	 das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung 

begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens3 infrage gestellt wird, 

•	 das Unternehmen keine Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen oder 

Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, die eine Verhinderung, Einschrän-

kung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

•	 das Unternehmen bei der Durchführung des Vergabeverfahrens keinem Interessen-

konflikt ausgesetzt ist, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 

öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfah-

rens beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende 

Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

•	 das Unternehmen den Wettbewerb nicht dadurch verzerrt, dass es bereits in die Vor-

bereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzer-

rung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden 

kann, 

•	 das Unternehmen keine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 

öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd 

mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz 

oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat, 

•	 das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien keine 

schwerwiegende Täuschung begangen und keine Auskünfte zurückgehalten hat und 

in der Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, 

•	 das Unternehmen nicht

a)	versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in 

unzulässiger Weise zu beeinflussen,

3 	siehe Fußnote 1
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3.	� Mir / Uns ist bekannt, dass seitens der Vergabestelle noch keine Informationen hinsichtlich 

etwaiger früherer Ausschlüsse meines / unseres Unternehmens von Vergabeverfahren oder 

Verfehlungen, die zu Eintragungen in das Vergaberegister des Landes NRW führen können,  

eingeholt wurden. Ich / Wir versichere / versichern hiermit, dass keine Verfehlungen vorliegen,  

die meinen / unseren Ausschluss von der Teilnahme am Wettbewerb rechtfertigen oder zu  

einem Eintrag in das Vergaberegister4 führen könnten. 

b)	versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige 

Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder

c)	 fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 

Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen 

könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln.

4 	Ein Eintrag in das Vergaberegister kann unabhängig von einem Vergabeausschluss auch erfolgen, 

wenn die Voraussetzungen des § 5 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und 

zur Errichtung und Führung eines Vergaberegisters in Nordrhein-Westfalen (Korruptionsbekämp-

fungsgesetz - KorruptionsbG) vorliegen.

	� Danach liegt eine Verfehlung vor, wenn durch eine natürliche Person im Rahmen einer unterneh-

merischen Betätigung

	 1.	� Straftaten nach §§ 331-335 (Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung, Beste-

chung), 261 (Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 263 

(Betrug), 264 (Subventionsbetrug), 265 b (Kreditbetrug), 266 (Untreue), 266 a (Vorenthalten 

und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 298 (Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 

Ausschreibungen), 299 (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 108e 

(Abgeordnetenbestechung) des Strafgesetzbuchs und nach § 370 der Abgabenordnung, 

	 2.	 nach §§ 19, 20, 20 a und 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen,

	 3. 	 Verstöße gegen § 81 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),

	 4. 	 Verstöße gegen § 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes,

	 5.	� Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 21 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 

und illegalen Beschäftigung (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz - SchwarzArbG) oder nach § 

21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz führen können oder geführt haben,

	 6. 	� Verstöße, die zu einem Ausschluss nach § 13 Abs. 1 und 2 oder § 16 Abs. 1 Tariftreue- und 

Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen führen,
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4.	� Mir / Uns ist bekannt, dass die Unrichtigkeit vorstehender Erklärungen zu meinem / unserem 

Ausschluss vom Vergabeverfahren sowie zur fristlosen Kündigung eines etwa erteilten 

Auftrages wegen Verletzung einer vertraglichen Nebenpflicht aus wichtigem Grunde führen 

und eine Meldung des Ausschlusses und der Ausschlussdauer an die Informationsstelle / das 

Vergaberegister nach sich ziehen kann.

5.	� Ich / Wir verpflichte(n) mich / uns, die vorstehenden Erklärungen zu 1. bis 4. auch von Eignungs-

verleiher zu fordern und vor Vertragsschluss vorzulegen.

(Ort, Datum) (Person (Vor- und Nachname) der Erklärenden und ihre Funktion 

im Unternehmen)

Hinweis:  

Sofern Sie sich in der Situation befinden, die vorstehende Erklärung nicht vorbehaltlos und wahrheitsgemäß  

unterzeichnen zu können, benennen Sie uns bitte die Gründe hierfür.  

Sie können in diesem Fall 

•	 	entweder Nachweise dafür erbringen, dass Sie ausreichende Selbstreinigungsmaßnahmen getroffen haben,  

die einem Ausschluss Ihres Unternehmens vom Vergabeverfahren entgegenstehen, 

•	 	oder nachweisen, dass der Zeitraum, in dem das Vorliegen eines etwaigen Ausschlussgrundes zum Ausschluss 

vom Vergabeverfahren führen kann, bereits verstrichen ist.

Solche Nachweise sind zusammen mit der Eigenerklärung dem Angebot beizufügen.

	� von Bedeutung, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise der Begehung oder den Umfang des 

materiellen oder immateriellen Schadens, begangen worden sind.

	 Ein Eintrag erfolgt bei einer Verfehlung im Sinne § 5 Absatz 1 Nr. 1-5 KorruptionsbG (s.a.4) 

	 1.	 bei Zulassung der Anklage

	 2.	 bei strafrechtlicher Verurteilung

	 3.	 bei Erlass eines Strafbefehls

	 4.	 bei Einstellung des Strafverfahrens nach § 153 a Strafprozessordnung (StPO)

	 5.	 nach Rechtskraft eines Bußgeldbescheids oder

	 6.	� für die Dauer der Durchführung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens, wenn im Einzelfall 

angesichts der Beweislage bei der meldenden Stelle kein vernünftiger Zweifel an einer 

schwerwiegenden Verfehlung besteht, und die Ermittlungs- bzw. die für das Bußgeldverfahren 

zuständige Verwaltungsbehörde den Ermittlungszweck nicht gefährdet sieht.


